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Landesplanerische Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 01/2019 
„Wustrower Freiheit“ der Gemeinde Wustrow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 
Hier: Planungsanzeige gemäß Landesplanungsgesetz vom 05.05.1998 (GVOBl. M-V S. 503), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes – BüGembe-
teilG M-V v. 18. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 258) sowie Erlass des Ministeriums für Energie, Infra-
struktur und Digitalisierung M-V (Anzeigeerlass) v. 22. Januar 2020 (Amtsblatt M-V S. 51) 
 
Die angezeigten Planungsabsichten werden beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern (LPlG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-
V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 
Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011. 
 
 
Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 
- Anschreiben zur Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange vom 19.01.2021 
(Posteingang: 25.01.2021) 
- Planzeichnungsentwurf zum vB-Plan „Wustrower Freiheit“, Stand: Januar 2021 
- Begründungsentwurf zum vB-Plan „Wustrower Freiheit“, Stand: Januar 2021 
- Fachbeitrag Artenschutz, Stand: September 2020 
- Bebauungsstudie mit Ansichten zu den Baugruppentypen, Stand: Oktober 2019 
- Bebauungsstudie Lageplan, Stand: Oktober 2019 
 
 
1. Planungsziel: 
 
Die Gemeinde Wustrow beabsichtigt die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die 
Errichtung von Ferienhäusern auf dem Areal des ehemaligen Kinderferienlagers am Plätlinsee 
im nördlichen Bereich der Strasener Chaussee in der Gemeinde Wustrow. 
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2. Im Ergebnis wird Folgendes festgestellt: 
 
2.1 Für die landesplanerische Beurteilung sind folgende raumordnerische Erfordernisse von Be-
lang: 
 
Große Freizeit- und Beherbergungsanlagen sollen im Zusammenhang mit Ortslagen oder raum-
verträglich auf Konversionsflächen errichtet werden und gut erreichbar sein. Von ihnen sollen 
positive Entwicklungsimpulse auf das Umland ausgehen (Programmsatz 4.6(7) LEP M-V). 
 
Gemäß Programmsatz 4.1(5) LEP M-V sind die Innenentwicklungspotenziale sowie Möglichkei-
ten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat 
die Ausweisung neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen. Ausnahmen 
davon sind nur möglich, wenn das Vorhaben nachweislich 
- immissionsschutzrechtlich nur außerhalb der Ortslage zulässig ist oder 
- aufgrund seiner spezifischen Standortanforderungen an die Infrastruktur nicht in Innenlagen 
bzw. Ortsrandlagen realisiert werden kann. (Ziel der Raumordnung) 
 
Gemäß Programmsatz 3.1.3(18) RREP MS sollen bei der standörtlichen Einordnung und der Er-
richtung von Ferienhausgebieten, Campingplatz- und Wochenendhausgebieten insbesondere 
folgende Kriterien beachtet werden: 
-  Berücksichtigung der Belange von Natur-, Umweltschutz und Landschaftspflege, 
-  Lage innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortslagen bzw. in Anbindung daran, 
-  angemessenes Verhältnis der vorgesehenen Bebauung zur Größe, Ausstattung und 
 Leistungsfähigkeit des Ortes sowie baulich-gestalterische Integration in das bestehende 
 Orts- und Landschaftsbild, 
-  vorhandene verkehrliche Anbindung, 
-  freier Zugang des Ufers für die Öffentlichkeit, 
-  Angebot ausreichender Stellplatzkapazitäten für einen wechselnden Personenkreis, 
-  zielgruppenspezifische Anforderungen, insbesondere von Caravan- und Motorcaravan-
 touristen sowie von Rad- und Wassertouristen  
 
Gemäß Programmsatz 3.1.3(19) RREP MS sollen Wochenendhausgebiete und überwiegend ei-
gengenutzte Campingplatzgebiete in der Regel nicht in den Tourismusschwerpunkträumen er-
richtet werden. Das Plangebiet ist in der Gesamtkarte M 1 : 100.000 des RREP MS als Touris-
musschwerpunktraum festgelegt. 
 
 
2.2 Die raumordnerische Bewertung des Vorhabens führt zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Gesamtfläche von ca. 0,65 ha. Die Flä-
che befindet sich südwestlich des Plätlinsees und nördlich der Strasener Chaussee. Der Investor 
plant die Umnutzung des Standortes des ehemaligen Kinderferienlagers am Plätlinsee als Son-
dergebiet für Ferienhäuser. Es sollen ca.14 Wohneinheiten auf dem Gelände entstehen, welche 
als Ferienhäuser genutzt werden sollen. Das Plangebiet wird gegenwärtig durch vorhandene Be-
bauungen (ruinös) geprägt. 
Zum Vorhaben wurde bereits im Rahmen der Planungsanzeige gemäß § 17 Landesplanungsge-
setz mit Schreiben vom 29.10.2019 (zum damaligen Zeitpunkt unter der Bezeichnung Bebau-
ungsplan Nr. 01/2019 „Lakeside“) sowie nach Bekanntgabe des Investorenwechsels mit Schrei-
ben vom 30.11.2020 Stellung genommen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das Vorhaben 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht entgegensteht.  
Es ist festzustellen, dass sich die Grundzüge der Planung mit dem Bebauungsplan unter der 
neuen Bezeichnung „Wustrower Freiheit“ nicht geändert haben. Die nun vorliegenden aktuellen 
Planungsunterlagen beinhalten die Abänderung des Planvorhabens bezüglich der Ausweisung 
des Sondergebietes. Das Plankonzept sieht nunmehr nur die Entwicklung und Ausweisung eines 
reinen Ferienhausgebietes vor. Dadurch wird der Konflikt zu Programmsatz 3.1.3(19) RREP MS 
behoben (vgl. lpl. Stellungnahme vom 29.10.2019).  
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Die festgestellte Vereinbarkeit der Planung mit den Programmsätzen 4.6(7) sowie 4.1(5) LEP M-
V bleibt durch das neue Konzept unberührt. 
Den aktuellen Planunterlagen ist weiterhin zu entnehmen, dass die aus Programmsatz 3.1.3(18) 
RREP MS gebotenen Kriterien zur standörtlichen Einordnung und Errichtung von Ferienhausge-
bieten hinreichend berücksichtigt werden. 
 
 
3. Schlussbestimmung: 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wustrower Freiheit“ der Gemeinde Wustrow entspricht 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
Christoph von Kaufmann 
Leiter 
 

 
 
 
nachrichtlich:  
- Landkreis MSE, Regionalstandort Waren (Müritz), Bauamt / SG Kreisplanung (per E-Mail) 
- Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V, Referat 360 (per E-Mail) 
 
 




















